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Begrüßung 
Oberbürgermeister Markus Lewe 
________  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sehr geehrter Herr Bellmund, sehr geehrter Herr Brökel, sehr geehrte Frau Schwarz,  
sehr geehrter Herr Hügel, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Verbänden, Vereinen, 
Kirchen, Institutionen und der Politik, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung 
aus den Ressorts Jugend, Schule, Gesundheit, Rechts- und Ausländerangelegenheiten und  
Soziales, sehr geehrter Herr Stadtrat Thomas Paal - meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
…mit der steigenden Zahl an Konflikten und Krisen in der Welt ist in den letzten Jahren und 
 insbesondere in den vergangenen Monaten auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen  
signifikant angestiegen, die begleitet und unbegleitet, also ohne ihre Eltern oder Erziehungs-
berechtigten zu unseren europäischen Nachbarn und zu uns nach Deutschland kommen.  
Ihre Schicksale, ihre Motivation ihre Heimat zu verlassen, sind sehr unterschiedlich. Viele  
 fliehen vor Krieg, Gewalt und Hunger und machen sich allein auf einen monate- oder auch  
jahrelangen ungewissen Weg. Oftmals ist nicht klar, ob sich ein junger Mensch  
unbegleitet oder begleitet in Deutschland aufhält. Viele von ihnen sind auf sich allein gestellt  
und schutzlos ohne Eltern. Einige wurden unfreiwillig auf der Flucht von Eltern und Geschwistern 
getrennt. Deutschland ist nicht immer ihr Ziel, sie sind teilweise in Deutschland nur auf der  
Durchreise und wollen zur Tante nach Schweden oder zum Onkel nach Finnland weiterziehen.  
 
Nach den Städten Dortmund, Bochum und Bielefeld gehört auch Münster zu den häufig in  
Anspruch genommenen örtlichen Jugendämtern für die Zielgruppe der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge. Doch es sind nicht nur die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge  
denen unser Augenmerk gilt. Denn auch die Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Familien  
nach Deutschland geflüchtet sind, müssen sowohl die Fluchterfahrungen als auch traumatische  
Ereignisse in ihrem Herkunftsland verarbeiten. 
 
Neben den Rechts-, Finanzierungs- und Unterbringungsfragen ist eine Frage sehr zentral:  
Wer sind diese Kinder und Jugendlichen, was haben sie erlebt, welche Unterstützungs- und  
Integrationsangebote benötigen sie und wie können wir sie nach besten Kräften unterstützen  
und in unsere Gesellschaft integrieren?  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, es gilt jedes einzelne Schicksal individuell in den Blick zu  
nehmen und den Kindern und Jugendlichen unverzüglich Zugang zu Bildung in Kitas und  
Schulen zu gewähren sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe, etwa in Sportvereinen, Kultur-  
und Freizeiteinrichtungen zu ermöglichen.  
Sie bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit und Unterstützung, denn sie befinden sich  
in besonderen Lebensumständen und müssen sich häufig mit einem unsicheren rechtlichen  
Status, Sprachschwierigkeiten, einer fremden Kultur, eingeschränkten materiellen Gütern etc. 
auseinandersetzen. Aber sie bringen neben den individuellen Belastungen auch erhebliche  
Potentiale mit und suchen Entwicklungschancen und positive Lebensperspektiven. 
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Die Rechte der Kinder und Jugendlichen dabei nicht aus den Blick zu verlieren und jedes Kind  
mit seinem individuellen Schicksal in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen zu stellen, muss  
dabei handlungsleitendes Prinzip sein.  
 
Insgesamt ist Münster auf breiter Basis gut aufgestellt, um neu zugewanderten Kindern und  
Jugendlichen in Münster von Anfang an gute Teilhabe- und Integrationschancen zu bieten.  
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die wirklich ausgezeichnete Willkommenskultur in  
unserer Stadt und das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Initiativen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen in unseren gemeinsamen Anstrengungen, den  
geflüchteten Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in unserer Stadt bestmögliche Unter-
stützungs- und Integrationsangebote von Anfang an zu unterbreiten, nicht nachlassen.  
Das ist unser gesellschaftlicher und moralischer Auftrag.  
Die damit verbundenen Herausforderungen können nur gemeinsam mit dem Engagement  
aller Beteiligten gemeistert werden.  Wir haben gemeinsam Sorge dafür zu tragen, dass  
zugewanderte Kinder und Jugendliche ihre Entwicklungschancen und Potentiale voll entfalten  
bzw. ausschöpfen und in unsere Gesellschaft einbringen können. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen wertvolle Informationen und eine anregende Veran-
staltung, die dazu beitragen kann, den Fokus noch stärker auf die Lebensumstände und  
Perspektiven der zugewanderten Kinder und Jugendlichen zu legen und sie als eigenständige 
Träger von Rechten in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen zu stellen. 
 
 
 
 
Markus Lewe 
Oberbürgermeister der Stadt Münster 
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Ausgangssituation in Münster 
Stadtrat Thomas Paal 
__________  
 
 
Stadt Münster: Daten - Fakten 

• Am 15.09.2015 waren in Münster insgesamt 2.281 Flüchtlinge in städtischen  
Unterbringungskapazitäten gemeldet. Darunter 1.039 Kinder und Jugendliche  
im Alter von 0 bis 18 Jahren. Der Anteil der jungen Menschen liegt damit bei 45,5 %. 

• In der Altersgruppe der 1- bis -6-jährigen in Flüchtlingseinrichtungen, die einen  
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz haben, waren von 175 Kindern insgesamt 100 Kinder 
mit einem Kitaplatz versorgt. 

• Aktuell nehmen 90 Flüchtlingskinder die Angebote der offenen Ganztagsschule in  
Anspruch.  

• Mit Stichtag vom 18.09.2015 befanden sich 19 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  
in Obhut.  Bis zum 18.09.2015 wurden insgesamt 98 unbegleitete minderjährige  
Flüchtlinge vom Kommunalen Sozialdienst in Obhut genommen. 2014 waren es 
insgesamt 113 Minderjährige. 

 
Stadt Münster: Konzepte – Maßnahmen – best practice Beispiele 

Münster ist in den vergangenen Jahren mit dem Ausbau neuer Strategien und Maßnah-
men, insbesondere im Bereich Schule, Soziales, Gesundheit und Jugendhilfe neue Wege 
gegangen, um die Lebensbedingungen, Integrations- und Teilhabechancen von geflüchte-
ten Kindern und Jugendlichen zu fördern und weiter zu entwickeln. 

 
Schule: 
 Neukonzeption zur Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen 

in Regelschulen (V/0697/2014): Kinder und Jugendliche aus zugewanderten Familien 
sind schulpflichtig. Die Verbesserung der Bildungschancen, Bildungsbeteiligung und  
Bildungserfolge von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen ist eine zentrale Heraus-
forderung für das kommunale Bildungssystem. Die Art des Einstiegs in die deutsche 
Schulwirklichkeit ist von zentraler Bedeutung für den weiteren Integrations- und Schuler-
folg der jungen Menschen. 
Der Rat der Stadt Münster hat angesichts steigender Zuwanderungszahlen im Dezember 
2014 die „Neukonzeption zur schulischen Integration von zugewanderten Kindern und  
Jugendlichen in Regelschulen“ beschlossen. Das Konzept sieht vor, dass schulpflichtige 
Kinder und Jugendliche vor ihrer Einschulung direkt zur Beratung an die zentrale Aufnah-
me, Beratungs- und Clearingstelle des Amtes für Schule und Weiterbildung vermittelt und 
individuell in ihrer Schulwahl beraten und unterstützt werden.  
Ziel ist es, den zugewanderten Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu eröffnen, ihre 
Schullaufbahn entsprechend ihrer individuellen Lernvoraussetzungen aufzunehmen bzw. 
fortzusetzen und in Deutschland einen qualifizierten Schulabschluss zu erwerben.  
Grundschulkinder werden wohnortnah unterrichtet. Die dezentrale und potentialorientierte 
Beschulung erfolgt im Bereich der weiterführenden Schulen in einem ersten Schritt in den 
sogenannten Referenzschulen, die zugewanderten jungen Menschen eine besondere  
Unterstützung bieten. Hier nehmen die „Seiteneinsteiger“ begleitend zum Unterricht für 
max. ein Schuljahr an einem Deutschintensivkurs teil. Kinder und Jugendliche, die z. B. 
weder Deutsch sprechen und /oder in ihrem Heimatland keine grundlegenden Kenntnisse 
im Lesen oder Schreiben erworben haben, werden in internationalen Vorbereitungsklas-
sen auf den Übergang in die Regelklasse vorbereitet.  
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Um die Integration von neu zugewanderten Kindern u. Jugendlichen im Regelschulsystem 
zu unterstützen, erhalten die neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler und  
ihre Familiensozialpädagogische Unterstützung und Begleitung (schulisch und außerschu-
lisch) durch sogenannte „Fallscouts“. 

 
Soziales: 
 Das Sozialamt der Stadt Münster ist zuständig für die Unterbringung und Versorgung  

von Flüchtlingen. Im Jahr 2000 wurde das dezentrale Unterbringungskonzept (max. 50 
Plätze in Stadtteilen und in Anbindung an bestehende Wohnbebauung) vom Rat der Stadt 
Münster beschlossen und weiter ausgebaut. Inzwischen musste aufgrund der steigenden 
Flüchtlingszahlen von dem Konzept abgewichen werden indem z. B. auch Wohnhäuser 
der britischen Streitkräfte und Container-Gebäude einbezogen wurden bzw. die Kapazitä-
ten in bestimmten Einrichtungen erhöht werden sollen. 
Die Hilfeangebote des Sozialdienstes umfassen die Beratung zu lebenspraktischen und 
ausländerrechtlichen Fragen, Unterstützungsangebote wie Einzelfallhilfe und Vermittlung 
von Bildungsangeboten und Vermittlung von Wohnraum, Umzugsmanagement und  
weitergehende Hilfe.  Bei Bedarf kooperieren die sozialen Dienste dazu mit Ämtern,   
Organisationen sowie Verbänden und vermitteln im Rahmen der Gemeinwesen- und 
Stadtteilarbeit ehrenamtliche Personen. Der Sozialdienst für Flüchtlinge führt auch im 
Rahmen der frühen Hilfen die sog. „Präventionsbesuche“ zur frühzeitigen Unterstützung 
für Eltern eines neugeborenen Kindes durch. Eltern erhalten ein Begrüßungsgeschenk für 
das Kind und werden umfassend über die Angebotslandschaft und Infrastrukturangebote 
für Familien informiert bzw. beraten oder bei Bedarf an weitere Unterstützungsangebote 
vermittelt. 
 

Kinder- und Jugendhilfe: 
 Kindertagesbetreuung:  Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz gilt für alle Kinder.  

Deshalb besteht bereits bei der Bedarfsermittlung und Ausbauplanung von Kitaplätzen  
eine enge Kooperation mit dem Sozialamt, um die Entwicklungen und Zuzugszahlen von 
neu zugewanderten Kindern nach Alter und Wohnbereich abzustimmen.  
Der Sozialdienst für Flüchtlinge unterstützt die Eltern im Kita-Anmeldeverfahren. 
Ergänzend zum institutionellen Kitabetreuungsangebot werden seit Juli 2015 zudem an 
vier Flüchtlingsstandorten in Münster Eltern-Kind-Gruppen für Kinder, die (noch) keine Kita 
besuchen, angeboten. 
Ab 2016 werden geschulte Sprach- und Kulturmittlerinnen in Kitas eingesetzt, die neben 
den sprachlichen Aspekten, auch im Hinblick auf kulturelle und religiöse Hintergründe 
vermitteln können und so die Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischen Fachkräften 
fördern. 
 
Ausbau und Weiterenzwicklung der pädagogischen Angebote für Kinder und  
Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen (V/0700/2014):  Mit der Erweiterung der päda-
gogischen Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen“ hat sich die 
öffentliche  Jugendhilfe gemeinsam mit den freien Trägern der offenen Kinder- und  
Jugendarbeit im  November 2014 den Auftrag gegeben, die Neuausrichtung der Angebote  
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für Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingseinrichtungen im Rahmen einer Modellpha-
se zu initiieren.  
Ziel ist es, den jungen Menschen aus den Flüchtlingseinrichtungen den Zugang zur  
offenen und mobilen Jugendarbeit zu ermöglichen bzw. den Übergang von der Flücht-
lingseinrichtung in eine Kinder- und Jugendeinrichtung durch aktive Ansprache und  
Angebote so zu gestalten, dass die Kinder und Jugendlichen von den Angeboten im  
Stadtteil partizipieren und sich in ihrem Lebensumfeld integrieren können. Im Rahmen  
der Modellphase konnte dieses Modell 2015 zunächst in sieben Quartieren/ Flüchtlings-
standorten umgesetzt werden. 
Durch ansteigende Flüchtlingszahlen im Laufe des Jahres 2015 und damit einhergehen-
den weiteren Flüchtlingsstandorten, wurden die pädagogischen Angebote für Kinder und 
Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen kurzfristig an sechs weiteren Standorten erweitert 
und interimsweise über das „Maßnahmenprogramm einer kind- und jugendbezogenen  
Armutsprävention in Münster“ finanziert. 
 
Betreuungskonzept für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (vgl. V/0187/2014):  

 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge brauchen besonderen Schutz. Sie werden nach 
Jugendhilferecht in Obhut genommen und es erfolgt i. d. R. eine stationäre Unterbringung 
in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und die Bestellung eines Vormundes.  
In Münster erfolgt die Betreuung unbegleiteter minderjährige Ausländer im Rahmen der 
Inobhutnahme und dem  damit verbundenen Clearing durch die  Diakonie Münster –   
Kinder-, Jugend- und Familiendienste GmbH im „Blaukreuzwäldchen“. Voraussetzung für 
diese Gewährung der Hilfe ist die Feststellung der Minderjährigkeit.  
Der Träger hält für die Erstaufnahme, Inobhutnahme und das Clearing 3 Plätze und 2  
flexible Plätze in der Einrichtung vor und gewährleistet über das festgelegte Platzkontin-
gent hinaus, weitere Plätze flexibel vorzuhalten. Im Zusammenhang mit der Qualität der 
Aufgabenerfüllung hat das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien mit dem Träger die 
Empfehlungen bzw. Handreichung der Landesjugendämter LWL und LVR zum „Umgang 
mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen“ erörtert und die 
fachlich-konzeptionellen Anforderungen und die Entwicklungsperspektiven in Anlehnung 
an diese Handreichung aufgegriffen. Hieraus wurden  
Arbeitsschwerpunkte mit dem Ziel der Optimierung der Abläufe und der Zusammenarbeit 
in verschiedenen Bereichen abgeleitet, die besser auf die besonderen Bedürfnisse von 
minderjährigen Flüchtlingen zugeschnitten sind wie z. B.: 
• Sicherstellung einer frühzeitigen u. umfassenden ausländerrechtlichen Beratung von 

minderjährigen Flüchtlingen durch die Kooperation des Diakonischen Werkes mit der 
GGUA,  

• Optimierung der Bildungsangebote für diese Zielgruppe in Kooperation mit den  
sog. Referenzschulen, 

• Intensivierung des Sprachförderangebots, 
• Vereinfachung bzw. Anpassung der Gesundheitsversorgung durch Absprachen zwi-

schen Diakonie und dem Gesundheitsamt, 
• Intensivierung der Kooperation mit den Vormündern. 
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Gesundheitswesen: 
 Aufsuchende Arbeit der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit und der 

Beratungsstelle Frühe Hilfen:  
Viele Flüchtlingsfamilien kommen aus Ländern, in denen das gesundheitliche Versor-
gungssystem entweder nicht vorhanden, für die Familien nicht finanzierbar, oder komplett 
zusammengebrochen ist. Ziel der aufsuchenden Arbeit der Abteilung Kinder- und Jugend-
gesundheit ist es immer, diese Familien schnell in das Regelversorgungssystem der Stadt 
einzubinden. Hierzu erhalten die Familien die Hilfestellung, die sie benötigen. Besonders, 
wenn schwer kranke, pflegebedürftige Kinder zu versorgen sind, stellt das alle Beteiligten 
vor komplexe Herausforderungen. 
 
Praxisbeispiel: 

   Ausgangslage: 
• 16-jähriger Junge aus Aleppo/Syrien, eingereist mit Eltern und 6 Geschwistern 
• ehemaliges Frühgeborenes der 28. Schwangerschaftswoche 
• spastische Lähmungen aller vier Extremitäten 
• Rollstuhlpflichtig 
• geistige Behinderung, keine Sprache 
• in Syrien nicht medizinisch versorgt, da den Eltern immer gesagt wurde,  

der Junge würde ohnehin nicht alt. 
• ohne Rollstuhl hier angekommen 
 
Intervention: 
• Betreuung durch eine Kinderkrankenschwester der Abteilung „Diagnostik und  Beratung 

bei Entwicklungsverzögerung“  
• Anbindung an Hausarzt (Impfungen) und Sozialpädiatrisches Zentrum der Uniklinik 
• Begleitung der Familie zur Uniklinik 
• Versorgung mit Hilfsmitteln, wie Rollstuhl und Physiotherapie 
• Kontaktaufnahme zur Schule für Körperbehinderte und zur zuständigen Schulärztin 
• Beantragung von Schwerbehindertenausweis und Pflegegeld 
 
Der Junge besucht gerne die Schule, ist dort mit Physiotherapie versorgt. Die Familie freut 
sich über die gute Versorgung. 

 
Kommunales Integrationszentrum:  

Das Kommunale Integrationszentrum Münster bietet Beratung, Qualifizierung und Vernet-
zung der in der Integrationsarbeit tätigen Einrichtungen, Träger und Multiplikatoren. Fort-
bildungs- und Qualifizierungsangebote: Das KI bietet berufsbegleitende Schulungsreihen 
wie z. B. „Unterricht für neu zugewanderte Kinder“ für Lehrkräfte und pädagogische Fach-
kräfte in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich an.  
Ziel ist es, die fachliche und strukturelle Arbeit mit neu zugewanderten Kindern zu verbes-
sern. 
 
Das Projekt „Erziehungs- und Bildungspartnerschaften – Bildung gemeinsam, gestalten“ 
richtet sich an die Fachkräfte in Kitas und Grundschulen, um sie bei der interkulturellen 
Arbeit zu unterstützen. Ziel ist es, die Bildungschancen der Kinder und ihre Übergänge  
von der Kita in die Grundschule zu fördern und den Eltern zu helfen, ihre Kinder dabei  
zu unterstützen. 
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Zentrale kommunale Anlauf-, Beratungs- und Clearingstelle in der Oxford-Kaserne: 

In der Erstaufnahmeeinrichtung der Oxford-Kaserne werden vor Ort Maßnahmen zu  
Betreuungs-, Beratungs- und Clearingverfahren durchgeführt.  
Der Sozialdienst für Flüchtlinge beginnt nach der Begrüßung mit einer Perspektivklärung 
aler aufgenommenen Menschen und trägt alle relevanten Informationen zur gesundheitli-
chen Situation, zur Ausbildung und beruflichen Qualifikation sowie zur Schulbildung der 
Kinder zusammen. Darüber hinaus sind weitere Institutionen vor Ort präsent, um den neu 
ankommenden Menschen von Anfang an schnell und auf kurzem Wege mit umfassenden 
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten zur Seite zu stehen.  
Zu diesen Stellen gehören:  
- das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten mit Angeboten 

wie Sprechstunden für Schwangere und Kinder, Impfaktionen und Gesundheits-
schecks, 

- das Amt für Schule und Weiterbildung mit der Aufnahme-, Beratungs- und Clearing-
stelle zur individuellen Beratung bei der Schulwahl für die neu zugewanderten Kinder.    
Zudem nehmen alle Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren umgehend an einem zweiwö-
chigen Deutsch-Intensivkurs teil, der vom Amt für Schule und Weiterbildung durchge-
führt wird. 

- das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien ist mit kinderpädagogischen Angeboten   
sowie einem pädagogischem Präventionsangebot innerhalb der „DRK-Kita Oxford“,   
welches im Rahmen des Landesmodellprojektes „Kein Kind zurücklassen“ eingerichtet   
werden soll, um jungen Flüchtlingsfamilien vor Ort gezielte Beratung und Begleitung   
anzubieten und ihnen die Übergänge zu weiteren Einrichtungen und Unterstützungs-
systemen zu erleichtern. 

- das Rechts- und Ausländeramt sowie freie Träger (u. a. die GGUA) befinden sich   
ebenfalls mit regelmäßigen Sprechzeiten vor Ort. 

 
Bürgerschaftliches Engagement:  

Neben all diesen Beispielen ist das enorme Engagement und die positive „Willkommens-
kultur“ vieler ehrenamtlicher Flüchtlingsinitiativen und Netzwerke hervorzuheben in unserer 
Stadt insgesamt und in den verschiedenen Stadtteilen herausstellen.  
Die Sozialen Dienste für Flüchtlinge initiieren, unterstützen und begleiten dabei die ehren-
amtlichen Netzwerke in den Stadtteilen und das bürgerschaftliche Engagement vieler Bür-
gerinnen und Bürger, Kirchengemeinden, Vereine und Träger in Münster. In Zusammen-
arbeit mit der Freiwilligenagentur, der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle 
Angelegenheiten, der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. 
(GGUA), den Wohlfahrtverbänden, Kirchengemeinden und vielen anderen Kooperations-
partnern unterstützen die zahlreichen Ehrenamtlichen die Flüchtlinge z. B. bei Sprachför-
derung, Behörden- und Arztgängen, Wohnungs- und Arbeitssuche und der Anbindung an 
Vereine. 
 
Bsp. Schlauberger (GGUA): Die GGUA arbeitet mit rd. 240 Freiwilligen zusammen, etwa 
die Hälfte von ihnen engagiert sich im Patenschafts-Projekt „Schlauberger“ für Kinder mit 
Flüchtlings- und Migrationshintergrund. Hierbei unterstützt eine Patin oder ein Pate für 
mind. ein Jahr jeweils ein Kind beim Deutsch lernen und bei den Hausaufgaben oder un-
ternimmt auch mal gemeinsame Ausflüge. 
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Vortrag  
„Kinderrechte für unbegleitete und begleitete minderjährige Flüchtlinge“ 
Volker Maria Hügel, Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender, Münster 
__________ 
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Vortrag:  
„Lebenswelten geflüchteter Kinder, Jugendlicher und Familien“ 
Ulrike Schwarz, Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, Berlin 
__________ 
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Vortrag:  
„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendhilfe“ 
Ulrike Schwarz, Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, Berlin 
__________ 
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Statements der Fraktionen im Rat der Stadt Münster 
__________ 

 

Statement der SPD-Fraktion 
Ratsfrau Anne Schulze Wintzler  
________ 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Kriege, Konflikte, Armut oder Menschenrechtsverletzungen veranlassen Millionen 

Menschen aus ihrer Heimat zu flüchten und bei uns Schutz zu suchen. Wir wis-

sen: Ungefähr die Hälfte dieser Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche. 

 
Diese jungen Menschen gehören zu denen, die stärker als Erwachsene unter 

Gewalt, Hunger oder fehlenden Perspektiven leiden. In ganz besonderer Weise 

schutzbedürftig sind die jungen Flüchtlinge, die ganz alleine ohne Eltern oder 

andere vertraute Personen auf der Flucht gewesen und jetzt hier bei uns ange-

kommen sind. 
 
Ich bin daher sehr froh, dass wir heute dieses Hearing durchführen konnten und 

vor allem froh, dass wir auch aus der Perspektive derjenigen unsere Informatio-

nen erhalten haben, die täglich mit den Herausforderungen beim Umgang mit 

jungen Flüchtlingen zu tun haben. 

 
In Münster gibt es bereits gute Konzeptionen zur Betreuung von minderjährigen 

unbegleiteten Flüchtlingen, das haben wir heute erfahren. Die Verfahrensabläufe 

die in der Handreichung des Landesjugendamtes vorgeschlagen sind, waren si-

cherlich sehr hilfreich. Münster ist insgesamt gut aufgestellt. 
 
Wir benötigen standardisierte Prozesse, Abläufe und Strukturen beim Umgang 

mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen – unabhängig davon, ob sie begleitet 

oder alleine hier bei uns sind. Eine Arbeit mit jugendlichen Flüchtlingen bei der es 

qualitative Standards gibt und bei der geeignete Strukturen bestehen schafft für 

alle beteiligten Stellen – sei es das Jugendamt, ein Träger oder die Ausländerbe-

hörde – Sicherheit und wird die Zusammenarbeit verbessern. 
 
Ganz wichtig: Bei allen Standards, die wir hier in Münster entwickeln, muss im-

mer das individuelle Wohl und der Wille der betroffenen  Kinder und Jugend-

lichen  im Mittelpunkt stehen und Vorrang haben. Die UN-

Kinderrechtskonvention ist bei uns uneingeschränkt gültig und gebietet dies. Alle 

Verfahren, die wir hier installieren oder die wir bereits vorhalten, müssen auf die 
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Wahrung dieser wichtigsten Prinzipien hin geprüft werden. 

Was wollen wir hier in Münster erreichen - was ist unser Ziel? 
 

Ich fange mit den Menschen an – und da haben wir gerade auch gehört, dass 

uns noch Menschen fehlen: Weibliche und männliche Betreuer, Dolmetscher, 

Vormünder und noch viele mehr arbeiten mit den Flüchtlingskindern zusam-

men. Wir benötigen für den Umgang mit den jungen Flüchtlingen Personen, 

die mit einer kultursensiblen Haltung  gegenüber den jungen Menschen auf-

treten können. Es geht darum Missverständnisse nicht entstehen zu lassen 

und Wertschätzung zu vermitteln. Genauso wichtig ist, dass die Menschen 

geschlechtersensibel auf die unterschiedlichen Bedarfe von Jungen und 

Mädchen eingehen können. Diese kommen zum Teil mit sehr unterschiedli-

chen Vorerfahrungen, Einstellungen und Ängsten hier an, haben vielleicht 

Gewalterfahrungen hinnehmen müssen oder sind traumatisiert und benötigen 

angemessene Ansprache. 

 

Für die Menschen, die mit den jungen Flüchtlingen arbeiten, müssen wir zusätz-

lich effiziente Strukturen schaffen, die sicherstellen, dass zeitnah eine fachliche 

Unterstützung zu erhalten ist, um mögliche Kindeswohlgefährdungen zu er-

kennen und um auch angemessen handeln zu können. Das heißt, das Jugend-

amt – der KSD muss mit in die Einrichtungen. Vielleicht müssen wir auch noch 

über eine Definition von Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen nachdenken. 

Was ist z.B. mit Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule gehen lassen?? 

 

Begleitend brauchen wir eine Umgebung und Räume für die Kinder und Ju-

gendlichen, die ihnen und ihren Familien Privatsphäre ermöglicht, die 

Schutz bietet und in der auch kinder- und jugendgeeignete Bereiche vor-

gehalten werden. Das ist zwar einfach gesagt, aber leider schwer getan. Es 

ist dennoch wichtig, dieses Ziel bei aller Dringlichkeit der Raumbeschaffung 

nicht aus den Augen zu verlieren. Vor allem, da wir gerade gehört haben, 

dass sich die Aufenthaltsdauer in den Einrichten immer mehr verlängert. 

 

Das unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eine qualifizierte, unabhängige 

ausländerrechtliche Beratung erhalten – und zwar bevor die Ausländerbehör-

de tätig wird – haben wir im letzten Jahr alle gemeinsam beschlossen.  

 

Wir brauchen in Münster ausreichende und geeignete Strukturen und Einrichtun-

gen vor Ort in denen Kompetenzen im Asyl- und Aufenthaltsrecht bereitgehal-

ten werden und zwar so, dass Kinder und Jugendliche hier Informationen zu ihren 

Rechten erhalten können. Ob die bestehenden Strukturen zurzeit ausreichend sind 
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ist fraglich. 

Kinder und Jugendlichen, die bei uns ankommen, durchlaufen unterschiedli-

che Clearingverfahren, zum Beispiel um den Zugang in die Regelschule zu 

organisieren. Die unbegleiteten jungen Flüchtlinge erleben im Rahmen der 

Inobhutnahme ein weiteres Verfahren. Diese Prozesse sind auch sehr wichtig 

um die individuelle Situation eines Flüchtlingskindes feststellen zu können 

und um zum Beispiel die richtigen Zugänge zu Bildung oder Gesundheit zu 

erreichen. Hier müssen wir sicherstellen, dass die Verfahren altersgerecht 

sind und dass die Perspektiventwicklung für die Kinder und Jugendlichen im 

Vordergrund stehen kann. 

 

Das Schlimmste was man erreichen kann ist, dass Kinder sich verweigern oder 

gar „abtauchen“ weil sie nicht ausreichend angehört und mit einbezogen worden 

sind. Mit jungen Flüchtlingen  sprechen – nicht  über  sie ! Das gilt ganz beson-

ders bei allen Entscheidungen, die die Situation der jungen Flüchtlinge betrifft 

und verändert: sei es die Inobhutnahme oder das gesamte Clearingverfahren. 

 

Partizipation zuzulassen erfordert entsprechende Fähigkeiten bei allen, die mit 

diesen Kindern umgehen, sie beraten, vertreten oder betreuen. Diese Personen 

müssen Beratung erhalten um Handlungsleitlinien für sich zu schaffen, die 

sicherstellen, dass echte Partizipation ermöglicht wird. Und auch für die jungen 

Flüchtlinge müssen wir Mechanismen finden, die es ihnen ermöglichen, sich 

zu organisieren, sich gut zu informieren und somit sta rk zu machen für die  

eigene Vertretung ihrer Anliegen. 

 
Für all das brauchen wir ebenfalls eine wiederkehrende systematische Eva-

luation , bei der die Vernetzung, Strukturen und Kompetenzen vor Ort, Zugän-

ge zu Bildung und Gesundheit regelmäßig überprüft und ständig angepasst 

werden. Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten benötigen wir sowieso. 

 

Es ist schwer, alles was man möchte hier aufzuzeigen. Dieser Aufriss muss für 

heute genügen. Aber: An diesem Tag darüber zu reden war sehr wichtig und 

hat wesentliche Impulse gegeben. Aber jetzt geht es eigentlich erst los, das war 

das Ziel dieses Hearings: Jetzt muss es konkret werden – es ist dringend. 
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Statement der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL 
Ratsfrau Jutta Möllers  
________ 

 

 
Hearing „Kinderrechte für unbegleitete und begleitete minderjährige und junge 
Flüchtlinge umsetzen“ - Statement Bündnis 90 / Die Grünen / GAL 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich fang mal mit dem letzten Satz unseres gemeinsamen Antrags an, der da lautet: 
 
„Das beantragte Hearing soll nicht nur politikspartenübergreifend für das Thema in all 
seinen Facetten sensibilisieren und informieren, sondern auch zu einer qualifizierten 
und vollständigen Umsetzung der Kinderrechte für unbegleitete, minderjährige und 
junge Flüchtlinge in unserer Stadt beitragen“. 
 
Zunächst einmal möchte ich mich im Namen der Grünen Ratsfraktion bedanken 
bei der Verwaltung für die Vorbereitung des Hearings und bei Herrn Paal für die um-
fassende lebendige Darstellung der Ausgangssituation aus der Perspektive der Kinder 
sowie bei der Referentin Ulrike Schwarz vom Bundesverband UMF und bei Dir, Volker 
Maria Hügel, für die beeindruckenden und detailreichen Vorträge. 
 
Vorweg kann ich sagen, dass ich kürzlich Frau Arnkens-Homann als Referentin beim 
LWL erlebt habe, bei der sie das Flüchtlingskonzept der Stadt Münster dargestellt hat. 
Und da war ich schon stolz, in dieser Stadt zu leben, die sich in dieser Beziehung eini-
ges auf die Fahne geschrieben hat, wie das dezentrale Unterbringungskonzept, die 
Standards hinsichtlich der Größe der Einrichtungen – auch wenn wir sie momentan 
nicht einhalten können heißt das nicht, dass wir darauf  verzichten - , die Betreuung der 
Flüchtlinge, die Versorgung mit Kitaplätzen, dass die Bildungsberatung direkt in der 
städtischen Erstaufnahmeeinrichtung verortet ist, das Konzept der Fallscouts für die neu 
zugewanderten Schülerinnen und Schüler, die pädagogischen Angebote der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit mit dem Ziel, sie an die Regelangebote heranzuführen, um 
nur einige Beispiele zu nennen und nicht zu vergessen das große ehrenamtliche En-
gagement vieler Bürgerinnen und Bürger oder auch von Verbänden und Vereinen. 
 
Ich finde den Teil Sensibilisierung und Information sehr gelungen. Er hat aber auch 
deutlich gemacht wie komplex unser heutiges und zukünftiges Thema ist. Und wie 

emotional angesichts des unfassbaren Elends und des Leids, der psychisch hoch 
belastenden Erfahrungen durch Krieg und Gewalt im Herkunftsland und auf der lan-
gen Flucht, durch die Trennung von wichtigen Bezugspersonen wie Eltern oder Ge-
schwister, die diese jungen Menschen mit und ohne (elterliche) Begleitung erleben 
mussten. 
 
Das Hearing heute kann aus unserer Sicht daher auch nur ein Auftakt dafür sein, uns 
intensiv mit den Fragen zur vollumfänglichen Umsetzung der Kinderrechte zu beschäf-
tigen: 
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• Wie können wir kind- bzw. jugendgerechte Standards in den Unterkünften sicherstel-

len? 
• Wie können wir medizinische oder auch therapeutische Angebote migrationssensibel 

gestalten? 

• Präventionskette Frühe Hilfen, angefangen Schwangerschaft/Geburt bis hin zum 
Übergang Schule Beruf, Familienbesuche, Stärkung von Elternkompetenz, Ermögli-
chen von Teilhabe etc....und Intervention (migrationssensibler Kinderschutz), Hilfen 
zur Erziehung – da haben wir schon was.... 

• Wie können wir dafür sorgen, dass der Aufenthaltsstatus der Kinder und Jugendlichen 
schnellstmöglich geklärt ist; denn wir wissen ja, dass die Unsicherheit die jungen 
Menschen sehr belastet und diese Belastung ihre Persönlichkeitsentwicklung und Ent-
faltung entgegenstehen. 

• Was müssen wir dafür tun, dass die Verwaltungsabläufe der verschiedenen Ämter 
transparent und nachvollziehbar und unter der Prämisse Kindeswohl gestaltet 
werden? 

• Und wir müssen eine Praxis im Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen (weiter-)entwickeln, die dem Schutzbedürfnis und dem Unterstützungsbedarf 
dieser jungen Menschen gerecht wird. Dazu sind erhebliche Kompetenzen in die-
sem Bereich aufzubauen und die sozialpädagogische Praxis voranzubringen; denn 
sie haben wichtige Themen wie Bildung und Schulabschlüsse, Perspektivklärung, 
Kulturelle und persönliche Integration, Entwicklung eines demokratischen Ver-
ständnisses, Verstehen und Versöhnen mit der eigenen Geschichte, Aufbau eines 
selbstbestimmten Lebens zu bearbeiten. 

 
Soll das Hearing einen Beitrag zu einer qualifizierten und vollständigen Umsetzung 
der Kinderrechte beitragen, reicht also nicht, dass wir darüber geredet haben. 
 
Daher möchten wir gern zu einer Vereinbarung darüber kommen, wie es uns gelingen 
kann, die Kinderrechte für alle jungen Flüchtlinge umzusetzen. Unseres Erachtens 
brauchen wir dafür einen gemeinsamen Prozess der in diesem Kontext arbeitenden 
Akteure, der Verwaltung und der Politik. Daher ist unsere Bitte an die Verwaltung einen 
Prozessfahrplan zu erstellen, der die Themen strukturiert und die zu beteiligenden In-
stitutionen von der Flüchtlingsberatungsstelle über das Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien, das Amt für Schule und Weiterbildung, Jugendhilfeeinrichtungen, Trä-
ger, die in Flüchtlingsunterkünften tätig sind, etc. vorzuschlagen und dem Rat vorzu-
legen. 
 
Nun möchte ich noch auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eingehen: 
Im Jahr 2005 hat der Bundesgesetzgeber mit der Neufassung des § 42 SGB VIII eine 
Primärzuständigkeit der Jugendhilfe und der Jugendämter für die unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge geregelt; demnach sind Jugendämter berechtigt und ver-
pflichtet, unbegleitet einreisende ausländische Minderjährige bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahrs in Obhut zu nehmen, sofern sich weder Personensorge- noch Erziehungs- 
berechtigte in Deutschland aufhalten. Es ist dann unverzüglich ein Vormund zu bestel-
len, d.h. konkret ist innerhalb der ersten drei Werktage das Familiengericht einzuschal-
ten. 
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Unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche gehören zu den schutzbedürftigsten 
Personengruppen überhaupt und haben nach der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht 
darauf, dem Kindeswohl entsprechend untergebracht, versorgt und betreut zu werden. 
 
Gemäß der EU-Aufnahmerichtlinie soll eine Aufnahme der unbegleiteten Minderjähri-
gen zuvorderst bei erwachsenen Verwandten erfolgen. Wenn dies nicht möglich ist, 
soll die Unterbringung in einer Pflegefamilie erfolgen. (Frage: welche Initiativen 

müssen wir hier in Münster ergreifen, um zum Beispiel Pflegefamilien zu fin-

den? zu beraten und zu betreuen?) 
Steht eine Pflegefamilie nicht zur Verfügung, ist eine Unterbringung in einem Aufnahme-
zentrum mit speziellen Einrichtungen für Minderjährige oder in anderen für Minderjähri-
ge geeigneten Unterkünften erforderlich. Dabei ist wichtig zu beachten, dass unser Kin-
der- und Jugendhilfegesetz gemäß § 34 (Heimerziehung oder sonstige betreute Wohn-
form) und § 45 (Betriebserlaubnis) hinsichtlich der Unterbringung in Einrichtungen An-
forderungen vorsieht, die über die Mindeststandards der EU-Aufnahmerichtlinie hinaus-
gehen. 
 
Im Clearingverfahren soll die persönliche Situation des unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlings, der Aufenthalt der Eltern oder von Verwandten, die Möglichkeiten der Zu-
sammenführung mit Familienangehörigen im In- oder Ausland, seine Bildungsvorausset-
zungen sowie besondere gesundheitliche Belastungen geklärt werden. Bei der Zusam-
menführung mit Familienangehörigen/Verwandten ist zu prüfen, ob sie erziehungsfähig 
sind und das Umfeld stimmt. Nicht dass sich der 13 jährige bei seinem erwachsenen Bru-
der in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Männer wiederfindet. Dann müssten beide in 
eine Erstaufnahmeeinrichtung für Familien unterkommen. 
 
In Zweifelsfällen erfolgt eine Alterseinschätzung (Geburtsjahr), unter Umständen auch 
eine erneute Überprüfung der Minderjährigkeit. Problematisch, da kein abgesichertes 
Verfahren, Frau Schwarz hat darauf hingewiesen. Im Zweifel also immer für den jungen 
Menschen! 
 
Das Clearingverfahren dient der Ermittlung des Jugendhilfebedarfs und ist die Basis 
für die Hilfeplanung des Jugendamtes (§ 36 SGB VIII). In diesem Kontext ist die Parti-

zipation des jungen Menschen an allen ihn betreffenden Entscheidungen sowie 

sein Wunsch- und Wahlrecht zu beachten. 
 
Liegen die Voraussetzungen vor, bewilligt das Jugendamt nach Beendigung der vorläufi-
gen Schutzmaßnahmen Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff SGB VIII). Bei Bedarf, z.B. bei andau-
erndem Schulbesuch oder einer bereits begonnenen Ausbildung, werden die Hilfen für 

junge Volljährige fortgesetzt. Leider ist hier nur die Fortsetzung vorgesehen und 

keine Erstantragstellung. 
 
Während des Clearingverfahrens soll auch die aufenthaltsrechtliche Situation und die 
Sachverhalte für das weitere aufenthaltsrechtliche Verfahren geklärt werden. Um eine 
optimale kindeswohlorientierte Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
ge zu gewährleisten ist ein frühzeitiger Kontakt mit einer qualifizierten Beratungsstelle 
oder einer Rechtsanwältin unabdingbar. Dieser muss möglichst direkt zu Beginn der In-
obhutnahme stattfinden, um eine falsche aufenthaltsrechtliche Weichenstellung zu ver-
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meiden. Eine solche unabhängige ausländerrechtliche Beratung haben wir im letzten Jahr 
als Standard implementiert. 
 
Die Bundesregierung hat nun am 15. Juli den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 

der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Kinder 

und Jugendlicher beschlossen und damit eine Grundlage für eine landesweite wie 
bundesweite Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im SGB VIII geschaffen. 
Das Gesetz wird zum 01.11.2015 in Kraft treten, also in gut einem Monat. Momen-
tan gehe ich von einer Zahl von ca. 60 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen für 
die Stadt Münster aus. Sicher ist das nicht. 
 
Der Gesetzentwurf sieht als neuen Verfahrensschritt eine vorläufige Inobhutnahme 
(neuer § 42a) im Aufnahmejugendamt vor. Während der vorläufigen Inobhutnahme 
unmittelbar nach der Einreise ist u.a. zu klären, ob das Kind oder der Jugendliche 
mit Familienangehörigen oder Verwandten zusammen geführt werden kann, ob es 
Gründe gibt, die einer Weiterreise bzw. Verteilung entgegenstehen, wie z.B. gesund-
heitliche Gründe oder eine Gefährdung des Kindeswohls. 
Es ist vorgesehen, dass während der vorläufigen Inobhutnahme des Minderjähri-
gen das Jugendamt die rechtliche Vertretung übernimmt. Aufenthaltsrechtliche Ent-
scheidungen sollen in dieser Phase noch nicht getroffen werden. Angestrebt wird, dass 
die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge innerhalb von 14 Tagen einem anderen 
Jugendamt zugewiesen werden. Nach vier Wochen soll keine Verteilung mehr statt-
finden. Das Jugendamt, dem der junge Mensch zugewiesen wurde, nimmt dann in 
Obhut, stellt einen Antrag auf Bestellung eines Vormunds und sorgt für ein Clearing-
verfahren etc. 
 
Im Hinblick auf die UMF sollte es ein differenziertes Jugendhilfeangebot in Münster 
geben. 
Das war auch das Ziel unseres Antrags aus dem Jahr 2013. 

Es ging darum zu prüfen, ob die vorhandenen Einrichtungen der Jugendhilfe sowohl 
für das Clearing als auch als möglicher Lebensort für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge mit ihren speziellen Bedarfen und Bedürfnissen ausreichend und ge-

eignet sind; d.h. ob es genug Plätze und die für die Zielgruppe erforderlichen be-

sonderen Kenntnisse und Spezialisierungen vorliegen. 
Die Prüfung sollte auf der Grundlage der damals neu erschienenen Handreichung 

zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Nordrhein-

Westfalen mit den dort formulierten Anforderungen an das Clearing und ggf. sich 
anschließende Hilfen zu Erziehung erfolgen. 
 
Das ist jetzt fast zwei Jahre her und wir erwarten von der Verwaltung, dass sie jetzt die 
Träger auffordert, ihr Interesse an der Aufgabe zu bekunden und entsprechende 
Konzepte einzureichen für weibliche und männliche unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge aus der ganzen Welt. Wir haben viele kompetente Träger in dieser 
Stadt, die in den Stadtteilen / Sozialräumen verortet sind. Das wäre auch gut für die 

Integration. 
 
 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit 
 
 
Jutta Möllers 
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Statement der Fraktion DIE LINKE 
________ 
 
 
Statement zu „Kinderrechte für unbegleitete und begleitete minderjährige Flüchtlinge  

umsetzen“ 

 

Flüchtlinge, die momentan zu uns kommen, sind nicht nur zahlreicher, sondern auch häufiger von  

Minderjährigen begleitet als noch vor einigen Jahren. 

Einer der wichtigsten Punkte für diese Flüchtlingsgruppe ist es, ihnen nach den erschreckenden Erlebnis-

sen einer Flucht aus Kriegs- und Krisengebieten ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten. Diese  

Kinder und Jugendlichen, ob begleitet oder unbegleitet, sollten nicht von Abschiebung bedroht sein, denn 

ein solch ungewisser Zustand belastet psychisch die Minderjährigen in starkem Maße. 

Kinder mit einem Hintergrund, den selbst Erwachsene mit Kriegserlebnissen nicht gut verkraften, 

benötigen unsere besondere Zuwendung. Wir sollten hier Möglichkeiten schaffen, dass diese jungen 

Menschen sich – trotz aller widrigen Umstände – bei uns heimisch fühlen können. 

Dazu gehört: 

1. Entsprechende Unterbringung (wenn möglich in wohlwollenden Familien oder kinder- und jugend-

freundlichen Einrichtungen); 

2. Sprach- und Schulunterricht, der den Bedürfnissen dieser Gruppe entgegenkommt (Kleingruppen, in 

denen die Lehrperson ausreichend Zeit für jeden Schüler hat), wobei der Unterricht gekoppelt sein sollte 

mit Erkundung der Umwelt und sozialem Verhalten; 

3. Berufliche Ausbildung, die den speziellen Fähigkeiten des Flüchtlings entgegenkommt; 

4. Begleitete minderjährige Flüchtlinge sollten nicht ohne gravierenden Grund (bspw. häusliche Gewalt 

oder Verletzung der Aufsichtspflicht o.ä.) von der ihr vertrauten Person getrennt werden, da diese durch 

das Fluchterlebnis eine große Rolle im Leben des Kindes/Jugendlichen spielt. Ein parallel verlaufender 

Sprachunterricht zu dem des minderjährigen Flüchtlings wäre wünschenswert; 

5. Aussetzen der Abschiebung (keine wiederholte Androhung derselben oder kurzfristige Duldungen), 

während der Zeit der Ausbildung, denn dieses verhindert ein intensives Lernen. 

6. Berücksichtigung des kulturellen und religiösen Hintergrunds (Möglichkeiten zu Gebet, entsprechende 

Kost). 

 

Diese vorgenannten umfangreichen Aufgaben sind nicht von einer Stadt oder Gemeinde allein zu 

bewältigen. Hier sind Bund und Länder gefragt, ihren Beitrag dazu zu leisten, zumal bei gelungener 

Integration die gesamte Gesellschaft einen Nutzen davon hat. Deshalb fordert die Fraktion DIE LINKE, 

dass sich Bund und Länder hier beteiligen. 

 

Wir fordern zudem, dass im sozialen Bereich keine Kürzungen vorgenommen werden, da sich diese 

kontraproduktiv auswirken. Hier ist unserer Meinung nach eine Aufstockung des Personals nicht nur 

vonnöten, sondern sogar eine Investition in die Zukunft. 

Eine weitere Investition sehe ich darin, Fluchtgründe in den Herkunftsländern zu minimieren, indem keine 

weiteren Waffen in Krisenregionen geliefert werden, dafür aber Organisationen unterstützt werden, die 

vor Ort Möglichkeiten schaffen, die den jungen Menschen eine Zukunft im Herkunftsland ermöglichen. 

Dazu ist nicht nur die Bundesrepublik aufgefordert, sondern die gesamte Gemeinschaft der westlichen 

Welt. 

 

Fatma Kirgil 

DIE LINKE.Ratsfraktion 
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Statement der Verwaltung 
Stadtrat Thomas Paal 
__________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit der heutigen Veranstaltung haben wir gemeinsam die Kinder und Jugendlichen, die 
alleine oder mit ihren Eltern bzw. Familienangehörigen auf der Flucht sind und in unse-
rer Stadt Schutz und Hilfe suchen, in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen gestellt. 
 
Die zentrale Herausforderung für alle Beteiligten, gerade auch angesichts der weiter 
zunehmenden Flüchtlingsströme, liegt sicherlich darin, das einzelne Kind dabei nicht 
aus dem Blick zu verlieren.  
Kinder und Jugendliche, die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind, sind in erster Linie 
Kinder und Jugendliche, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen und die ein 
Recht darauf haben, dass ihre individuellen Bedürfnisse, Interessen, ihr Anspruch auf 
gesellschaftliche Teilhabe und Integration umfassend berücksichtigt werden.  
Wichtig ist mir an dieser Stelle, auf die Notwendigkeit einer schnellstmöglichen Integra-
tion in Regelsysteme hinzuweisen. Wir müssen uns daran messen lassen, allen jungen 
Menschen in unserer Stadt gute Bedingungen des Aufwachsens zu ermöglichen und 
ihre individuellen Potentiale zu fördern. Dies ist unsere gemeinsame Verantwortung und 
fordert uns auf, alle Lebensbereiche der begleiteten und unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge in den Blick zu nehmen.  
 
Als maßgeblich möchte ich an dieser Stelle noch einmal Artikel 3 der UN-
Kinderrechtskonvention hervorheben, welches das Kindeswohl als zentrale Richtlinie 
festlegt, das vorrangig zu berücksichtigen ist. Daraus leiten sich weitgehende  
Verpflichtungen ab, die uns alle auffordern, die Belange und Interessen von Kindern und 
Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen und unser (Verwaltungs-) handeln zu prüfen.  
Ich sehe die Notwendigkeit, dass sich Verwaltung, Politik, die Verantwortlichen in Institu-
tionen, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen auf lokaler Ebene mit den Anforderungen, die 
an ein „Aufwachsen im Wohlergehen“ gestellt werden auseinandersetzen, um die an-
stehenden Herausforderungen noch besser beantworten zu können und dafür Sorge zu 
tragen, dass zugewanderte Kinder und Jugendliche ihre Entwicklungschancen und Po-
tentiale voll entfalten bzw. ausschöpfen können. 
 
Insgesamt zeigt sich, dass Münster auf breiter Basis gut aufgestellt ist, um den neu zu-
gewanderten Kindern und Jugendlichen in Münster gute Bildungs-, Integrations- und 
Teilhabechancen von Anfang an in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. 
Dennoch werden wir uns mit folgenden beispielhaften Fragen in naher Zukunft noch 
intensiver beschäftigen müssen: 
Wie kann das ausländerrechtliche Verfahren im Sinne des Kindeswohls im Rahmen 
geltender Rechtssprechung / Möglichkeiten verbessert werden? Hierzu hat der „runde 
Tisch Bleiberecht“ ein Arbeitspapier vorgelegt. 
Wie können wir die pädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche in den Flücht-
lingseinrichtungen absichern bzw. ausbauen, damit die jungen Menschen von den An-
geboten im Stadtteil partizipieren und sich in ihrem Lebensumfeld integrieren können? 
Und sicherlich werden die neue Gesetzgebung und die Umsetzung des Verteilungsver-
fahrens von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen weitere Fragen bzw. Handlungs-
bedarfe aufwerfen und entsprechende Anforderungen an uns stellen mit denen wir uns 
intensiv beschäftigen müssen. 
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Anlage 1 
Einladung zum Hearing 
__________ 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Zahl der Flüchtlinge nimmt bundesweit, in NRW und Münster weiter zu und mit ihnen 
auch die Zahl der unbegleiteten und von ihren Eltern begleiteten Flüchtlingskinder.  
 
Kinder und Jugendliche, die aus ihrem Herkunftsland fliehen mussten, sind besonders 
schutzbedürftig und bedürfen der besonderen Unterstützung. Dies gilt gleichermaßen 
für die begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.  
Die Kinder- und Jugendhilfe ist bei der Sicherstellung und Beachtung des Kindeswohls 
ein wichtiger Ansprechpartner. Sollen die Interessen und Rechte der Kinder und Ju-
gendlichen aus Flüchtlingsgebieten jedoch umfassend in allen sie betreffenden Maß-
nahmen berücksichtigt werden, sind Politik, Stadtgesellschaft und Verwaltung gemein-
sam gefordert alle Lebensbereiche der Flüchtlingskinder – sei es z. B. im Asylverfahren, 
bei der Unterbringung, der Schulbildung und medizinischen Versorgung oder sozialen 
Teilhabe – umfassend in den Blick zu nehmen. Zentrale Richtschnur ist dabei das Kin-
deswohl, welches für alle in unserer Stadt lebenden Kinder und Jugendlichen gilt. 
 
Das Hearing soll dazu beitragen, den Fokus stärker auf die besonderen Lebensumstän-
de und Perspektiven der minderjährigen Flüchtlinge zu legen und sie als eigenständige 
Träger von Rechten mit besonderen kinderspezifischen Bedürfnissen wahrzunehmen 
mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der Akteure zu stärken und Handlungsbedarfe zu 
reflektieren.  
 
Die Veranstaltung richtet sich an die Fraktionen im Rat und an die verschiedenen Ämter 
der Stadtverwaltung sowie die freien Träger der Jugendhilfe bzw. Wohlfahrtsverbände, 
die in ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag für das Wohlergehen von minderjährigen 
und jungen Flüchtlingen leisten.  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis zum 15. September 2015 ausschließlich online 
unter https://www.stadt-muenster.de/jib/sondervortraege.html  anmelden können. 
 
 

 
 
Markus Lewe 
Oberbürgermeister  
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Anlage 2 
Programm 
__________ 
 
 
 

Hearing 
 

„Kinderrechte für unbegleitete und begleitete minde rjährige 
und junge Flüchtlinge umsetzen“ 

 
 

24. September 2015 
Stadtweinhaus, Rathausfestsaal 
16:00 Uhr – 20:30 Uhr 
 
 
Moderation: Klaus Bellmund 

 
 
16:00  Begrüßung  

OB der Stadt Münster 
 

16:10 
 

Ausgangssituation in Münster  
Thomas Paal, Stadtrat 
 

  
16:30 Kinderrechte für unbegleitete und begleitete  

minderjährige Flüchtlinge 
Volker Maria Hügel, Gemeinnützige Gesellschaft zur  
Unterstützung Asylsuchender, Münster 
 

Fragen /Statements aus dem Publikum  
 

17:20 Lebenswelten geflüchteter Kinder,  
Jugendlicher und Familien  
Ulrike Schwarz, Bundesfachverband Unbegleitete  
Minderjährige Flüchtlinge, Berlin  

   

Fragen /Statements aus dem Publikum  
 
18:00 

 
Austausch / Pause 
 

18:20 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  
in der Kinder- und Jugendhilfe 
Ulrike Schwarz, Bundesfachverband Unbegleitete  
Minderjährige Flüchtlinge, Berlin  

  

Fragen /Statements aus dem Publikum 
 

19:15 Statements der Fraktionen und der  
Verwaltung 
 

20:00 Ende der Veranstaltung  
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Anlage 3 
Ratsantrag 
__________ 
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Anlage 4 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
__________ 
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Anlage 5 
Pressespiegel 
__________ 
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